
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 11 (1895)

Heft: 24

Artikel: Protokoll der ord. Delegiertenversammlung des Schweiz.
Gewerbevereins [Fortsetzung]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578768

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578768
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


C ©rpn^ für ^
bxe fcfimetjer.

SMfferfifjöft
alter

§ô«b»erïe
urtb

CSewerbe,
beren

Innungen uni
Vereine.

^Jrakiifrtfe glätter für lie Perhflatt
mit befonberer 83erücfftc£)tigung ber

$un(t im £anbmerf.
petauSgegeben unter SKittuirfung fcfjuteijerifcfier

Suuftfianbroerfer unb SCecfirtifer
Don pnüer Senn-golbingljnufen.

3itrtch, bcn

©rpit fitr öif nf§iici!ni Pühlfkafioncn örs fihnicij. (ftcnirrbfocrnuß.

Dfftjtellcë unb cbligatorifdjcS Crgatt beb Slargauiftfieu Scfjmicöc= unb SBagncrmcifteüiercinS

©rfc^eirit je SamStagS unb fofiet per Quartal gr. 1. 80, per jjafir gr. 7. 20.
Snferute 20 @t§. per Ifpaltige fßetitjeile, bei größeren Slufträgen

entfprecfienben SRabatt.

» ®cptcmtict' 1895.

Sdjau feffift na(fi einem 3>tnge,
gSill'fi bit, bafi bit's geringe.

ynrtiTiutil

(Drö. îlelfgifrifHUfriaiitmluiig
be§

(öciocrbcticrctufi
§ottn(ag beit 1(>. 3ittti 1895

im Diotljau§fa«le in lötet.
(8-ortfefiung).

3m erften 3aljre 1893/94 mürben an SDaggelbern an
9Ir6eilëIofe $r. 6835. 75 aitêbega^Ii-

Sin SJtitglieberbeiträgen gingen ein gm- 1124. HO. SDie

^wme ber SDaggelber überfiieg biejenige ber Sftitglieber*
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Ölfilm, fte bttrdj freiwillige Seiträge p fpeifen, woraufQpftow /C ' vutvy gw »vvtuuj
ß»v. Sr. 1000 einliefen. SDie fernem IKefultate ber Saffe

nidjt befannt.

fein 'ft fid)er, baff bie Serner fèilfêfaffe für Slrbeitslofe
® SSerfidjerungêanftalt ift, fte trägt abfolut ben baratter

ber Slrmenfürforge au fid), troß ber relatiö fiofien Seiträge
ber Äaffenmitglieber. Allein baS bangt mit bem g-afutta=
tibnm ber 3nftitution pfammen.

infolge beffen treten nur biefenigen Arbeiter bei, meteben

regelmäßige SlrbeitSlofigteit in AuSfid^t ftetjt. ®ine Ser^
ficîjerungêfaffe aber, bereit ütitglieber faft auSfcljließlidj aus
permanenter ArbeitSloftufeit befiefjen, rutjt natürlid) auf
einer fefir waefetigen ©runblage. Sie oermag bie Anfor=
berungeu, bie an fie gefteltt werben, nidjt p erfüllen.

£roßbem fdjeint man fidj in Sern p einer grmtbfäßlidjen
Diioifion beS SnftitutS nidjt entfdjließett p tonnen. 3m
©titmnrf eines neuen îfteglementS ber SerfidjerungSanftatt
ift eine ®rljöf)ung ber wödjentlidjett Sftitglieberbeiträge oon
40 auf 50 9ip., bie SluSbeljnnng ber Sftttgliebfdjaft attdj
auf bie Air8länber nnb bie ©rljöljung ber SDaggelber bon
gr. 1 refp. g-r- 1. 50 auf gr. 1. 50 refp. 3fr- 2 oorgefetjen.
Sagegen will bie Sommiffion an bem Sßrtnsip ber fafulta=
tiben SSerftcfjerurtg fcftbalten, inbem fie ber SMnung ift,
bie Serljältniffe ber Slrbeiterfdjaft feien p berfdtjiebenartig,
als baß fidj bie Slrbeitalofenoerfidjerung äWattgweife auS=

füfiren ließe. Siefem Sebenfen mödjte tdfi aber gegenüber^
Ijalten, baß bie Sdjwierigfeit beS Obligatoriums Weniger
in ber Serfcfiiebenartigteit ber Arbeiterüerljättniffe, als in
einem ïltangel an Solibarttät unter ber Slrbeiterfdjaft im
befonbern nttb gwifeßen ben öerfdjiebenen ®efeHfd)aftStlaffen
überhaupt liegt.

@o lange feber egoiftifth ffd& Ijütet, feoentuell für einen
fd&Iedjter fintierten Slebenmenfdfien etwas ju leiften, ift eine
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Protokoll
Vrd. zlelegiertenversammlung

des

Schweiz. Gewerbevereins
Sonnlag den III. Znni 18!>5

im Nalhanssaale in Biel.
(Fortsetzung).

Im ersten Jahre 1893/94 wurden an Taggeldern an
"5 Arbeitslose Fr. 6835. 75 ausbezahlt.

An Mitgliederbeiträgen gingen ein Fr. 1124. 80. Die
^stMuie der Taggelder überstieg diejenige der Mitglieder-

eiträge um Fr. 5709. 95. Die Beiträge der Arbeitgeber
^trugen Fr. 940. 60, die Freiwilligen Beiträge Fr. 1005. 90.

în Gesamteinnahmen von Fr. 3080. 30 standen die Ge-

^ausgaben von Fr. 7815. 70 gegenüber, so daß die

feinde für das erste Geschäftsjahr Fr. 4735. 40 zu
°^en hatte.

ätzten Winter meldeten sich gleich anfangs Dezember

^ ^Mitglieder als arbeitslos. Die Zahl stieg ir
— Die Mehrzahl derselben

so .'"/."-."vueer. Zim oie Kasse nicht genügend fundiert ist,

im Laufe

^ Monats ans 124. — Die Mehrzahl derselben waren
Familienväter. Da die Kasse nicht genügend fundiert ist,

^ erließ die Verwaltungskommission einen Aufruf an das
alikum, sie durch freiwillige Beiträge zu speisen, worauf

si»ì. 1000 einliefen. Die fernern Resultate der Kasse
aicht bekannt.

kein 'st sicher, daß die Berner Hilfskasse für Arbeitslose
^ Versicherungsanstalt ist, sie trägt absolut den Charakter

der Armenfürsorge an sich, trotz der relativ hohen Beiträge
der Kassenmitglieder. Allein das hängt mit dem Fakulta-
tivum der Institution zusammen.

Infolge dessen treten nur diejenigen Arbeiter bei, welchen
regelmäßige Arbeitslosigkeit in Aussicht steht. Eine Ver-
sicherungskasse aber, deren Mitglieder fast ausschließlich aus
permanenter Arbeitslosigkeit bestehen, ruht natürlich aus
einer sehr wackeligen Grundlage. Sie vermag die Anfor-
derungen, die an sie gestellt werden, nicht zu erfüllen.

Trotzdem scheint man sich in Bern zu einer grundsätzlichen
Rivision des Instituts uicht entschließen zu können. Im
Entwurf eines neuen Reglements der Versicherungsanstalt
ist eine Erhöhung der wöchentlichen Mitgliederbeiträge von
40 auf 50 Rp., die Ausdehnung der Mitgliedschaft auch

auf die Ausländer und die Erhöhung der Taggelder von
Fr. 1 resp. Fr. 1. 50 auf Fr. 1. 50 resp. Fr. 2 vorgesehen.
Dagegen will die Kommission an dem Prinzip der fakulta-
tiven Versicherung festhalten, indem sie der Meinung ist,
die Verhältnisse der Arbeiterschaft seien zu verschiedenartig,
als daß sich die Arbeitslosenversicherung zwangweise aus-
führen ließe. Diesem Bedenken möchte ich aber gegenüber-
halten, daß die Schwierigkeit des Obligatorinms weniger
in der Verschiedenartigkeit der Arbeilerverhältnisse, als in
einem Mangel an Solidarität unter der Arbeiterschaft im
besondern und zwischen den verschiedenen Gesellschaftsklassen
überhaupt liegt.

So lange jeder egoistisch sich hütet, seventuell für einen
schlechter situierten Nebenmenschen etwas zu leisten, ist eine
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teifiunggfäbige SIr&eii&Iofenöerfic^erung überhaupt nidjt burcb«

fi'tbrbar.
Stud) bie ©tabt Sürich bat fid) in ben legten Satiren

mit ber grage ber SlrbeitgtofenDerfidierung befaßt. 3n ben

beiben Derftoffenen SBir.tern funftionierte bort eine nom
©tabtrat î>egeic£)itete Strbeitëlofetifommiffion, metche bie Stuf«

gäbe batte, ben SCrbeitëtofen £itfe gu bringen, ©ie batte
bie SBeifung, bie Unterftüpung auf fotdje Slrbeitglofe gu

befdjränfen, metcbe feit bem 1. 3nli beg legten Sabreg in
ber Stabt bie Stiebertaffung haben, babei bie Slrbeiter
fdbroeigerifcber fèerfunft befonberê gu berücfficbtigen, bie

SBürbigfeit beg ©efucbfietlerg gu prüfen unb Unterftüfeung
in ber Sieget in Slaturatform p Perabreidfen.

3m SBinter 1894/95 murben bon ber SIrbeitglofenfom«
miffion über gr. 8000 an Slrbeitglofe Perabfolgt, für
©Uppenabgabe allein gr. 4798. 95. ©utfdjeine für Sebeng«

mittet te. mürben im Setrage bon gufammen gr. 2182. 80
auggefteUt; ©utfcbeine für SJtietgingbeträge unb ©d)tafgelber
pfammen gr. 1083. 80.

gerner mürben birett an ber ©tabtfaffe für Slrbeitgtobn
Stedjnungen im ©efamtbetrage bon gr. 743. 85 eingetöft.
®ie SeiriebStoften betrugen gr. 1083, fo bafe im gangen
für bie Strbeitgtofen gr. 10,121.28 auggegeben mürben.

Sin biefe Soften trug bie ftäbtifdje ginangtiermaltung
gr. 6500 bei. ®ag übrige mürbe burd) freimittige ®abett
gebecft. Son Seite ber Slrbeiter mürben feine Seiträge
geleiftet. ®ie SJtafenabmen ber ©tabt 3ürid) gegenüber ber

Strbeitgtofigfeit tragen atfo bottftänbig ben ©barafter ber

Slrmennuterftüfeung an fid) unb finb ein btofeer Slotbebelf.
®er ©tabtrat bat benn aud) am 10. Sanuar 1895

befdbtoffen, e§ fotte eine Sortage auggearbeitet merben be«

treffenb bie Serficberung gegen Slrbeitgtofißfeit auf ©runb
ber obIigatorifd)en tBerficberung.

®en erften Serfud), bie SlrbeitgtofenPerfidberung burd)
bie ©efefegebung auf einer breitern ©runbtage eingufübren,
bat ber Santon ©t. ©allen gemadit.

®ag am 10. SJlai 1894 ertaffene ltub feit bem 25.
3uni begfetben in Sraft beftebenbe ©efefe berecfeiigt bie poti«
tifcben ©emeinben, entmeber für fidft allein ober in 23er«

binbung mit attbern ©emeinben burcb 23efd)Iufe ber potitifcben
Sürgergemeinbe bie Serficberung gegen bie gotgen ber

Strbeitgtofigfeit für alte Sotwarbeiter, beren tägtid)er Serbienft
gr. 5 nicbt überfteigt, obtigatorifdb p erflüren. Slrbeiter,
bie einen hohem Sohn belieben, fönnen freimütig beitreten;
Slrbeiter, bie einen geringem Sohn baben, finb befreit, menu
fie einer anbern Saffe bon berfetben Seiftunggfäbigfeit an«

geboren.
®er möd)entlid)e Seitrag ber Slrbeiter foil nicbt mebr alg

30 Stappen betragen. Slur unoerfcbutbete Strbeitgtofigfeit
berechtigt sur Unterftüpng, unb ber Strbeitgtofe rnufe min«
befteng fed)g SJtonate bie Seiträge begablt baben. ®ie
Sermattung ift einer Sommiffion pon minbefteng fünf
•Blitgliebern gu übertragen, in meldjer bie Serfidberten ibren
Seifiungen entfpredbenb tiertreten fein fotten.

tDlit ber Saffe ift ber Slrbeitgnacbmeig p tierbinben.
®ie ©emeinben fotten jährliche 3ufd)üffe big gu gr. 2 per
SStitgtieb unb ber Staat einen jemeiten im Subget feftgu«
fefeenben Seitrag teiften. Stud) ein Sunbegbeitrag ift bor«
gefeben. ©in attfättigeg ®efigit ift sur föätfte tion ben

©emeinben gu becfen.

®afe bie Strbeitgeber gans Don ber Serficberungganftatt
auëgefchtoffen merben fotten, ift entfcbiebett ein gebter. ®ie
Strbeitgeber fottten gu einem mäßigen Seitrag beigesogen
unb ihnen ©etegenbeit geboten merben, ein SBort bei ber

Serfidjernng mitsureben. ®er Strbeitgeber bat ein Sntereffe
baran, bafj bie Slrbeiter mäbrenb ber Strbeitgtofigfeit unter«
ftüfet unb baburcb in Seiten ber Srifig ihrem Seruf erhalten
bleiben. Stucb fott ber Strbeitgeber aug fogiatpoIitifd)en
©rünben an ber Slrbeitgtofenüerfid)erung intereffiert merben.

gnfotge feiner teitenben unb bifponierenben ©tettung inner«

halb uttferer Sotfgmirtfcbaft bat er eg big 31t einem gemiffen
©rab in feiner 9Jtad)t, ben Strbeitgmarft bireft sn beeinftuffen.
Stufe er an bie Saften ber Slrbeitgtofentierficberung Derbätt»

nigmäfeig beitragen, fo liegt eg nicht in feinem 3ntereffe,
bafe bie Strbeitgtofigfeit überbanb nimmt unb er mirb fi$
Stühe geben, auf bem Strbeitgmarft nach ber entgegengefefeten

Sichtung eingumirfen. (gortfefeung folgt.)

25a§ ©tfjlöfjcfjett a Pro fiet Sïïtborf.
®ie „3ürid)er Saft" bringt aug ber geber Don 2anbe§«

mufeumgbireftor Stngft bie fotgeube bübfd)e ©djitberung/
®ag freunbticbe Stttborf, fèauptort beg Santong Uri,

metcbeg eine 3"t lang ftarf unter ber ftiefmütteitid)en 23e«

banbtung ber ©ottbarbbabn gelitten bat, bat burcb ^
®ettmonument, meldheg am 27./28. Sluguft feierlich eingt*

meibt morben ift, eine ©ebengmürbigfeit erften Stange^

für ©inbeimifche unb grembe erhalten. ®ie ©roffuung ber

Staufenftrafee in smei Sabren bürfte Stttborf ebenfaßg einen

®eit beg Derlorenen Serfebrg gurücfbringen unb eine meitere

Slnsiebunggfraft follte bag roieber bergefteHte ©d)Iöfed)e!t

a Pro, smifchen gtücten unb Stttborf gelegen, augüben,

beffeu Sottaubation fürstieb burcb bie Sofatbebörben unb ben

Sorftanb ber ©efeEtfcbaft für ©rbaltung tiatertänbifch^
Sunftbenfmäter (ber gleichseitig eibgenöffifd)e Sommiffion

ift) ftattgefunben bat. Stttborf bat eg in erfter Sinie feinem

Sanbammann unb ©tänberat SStubeim su tierbanfen, bafe in

tierbältnigmäfetg furger Seit fo Diet getban morben ift, nm

ben gteefen feiner Sereinfamung sn entreifeen unb ib®

neueg Serfebrg« unb geifiigeg Sehen gugufübren.
®ag ©blöfecben a Pro ift ein befeftigteg, mit DJlauern

nnb ©raben umgebeneg Sanbbaug, bag ein berübmier Unter

§aubegen, ber Dberft unb Sanbammann ijSeter a Pro, in

ben ©eebsiger Sabren beg 16. gabrbunbertg, in ber Stäbe

beg Stofterg ©eeborf unb hart am See erbauen tiefe. Stach

unb nach mar ber originelle Sau, meldjer nach bem ©ob/
feineg ©djöpferg mit bem grofeen llmgetänbe atg gib/i'
fommife, atg eine Stiftung für üermaifte Sinber, i"
öffentlichen Sefife überging, in SerfatI geraien unb in biefet«

gabrbnnbert sum 2)tietbauS für arme Seute berabgefunfett,
metche im SBinter bie alten ®ecfen unb ©äfer teitmetfe at®

§eismateriat benüfeten. Um bie in ihrer Slrt einsige Stntage

Dor bem gängltchen Stuin su bemabren, befdbtofe bie 23et<

mattung beg a ißro'fchen gibeifommiffeg bor einigen 3abne"

mit §ütfe eineg SBunbegbeitrageg Don fünfgig ^rogent bie

ftitgereebte Sieftauration beg ©chtöfeheng an bie §anb 3"

nehmen. ®ie Strbeit mürbe bem pietättioHen unb bemäbtie"

Söieberberftetter alter fchmeigerifcher Saubenfmäter, ©ertr
Strdbiteft Dberft §. D. ©egeffer in Sugern, übertragen, bet

fie in bem angefeçten ©ermin aufeen unb innen gu ©«^
führte.

Unter feiner gübrung urüergogen bie ®etegierten bet

intereffierten Sreife, bnrh beren .einmütigeg Snfammenmitfe"
bem Sanbe ein merfmürbiger ißrofanbau erhalten morben

ift, bag ©cbtöfechen ®iengtag ben 30. gnti beim be^
©onnenfdbein einer eingebenben Sefichtignng, beren Slefuttn

für ben Strcbiteften fomobt atg für bie gnfpeftoren ein

änfeerft befriebigenbeg mar. ®nrch ben atten, frifch aug^e-

grabenen ©chtofegraben raufcht jefet ein Sergbach mit Stb^nB

nach bem ©ee; trofeig nnb gierlich gugleich mie ein mititärifme
^

©pietgeug angufeben, erbeben fid) babinter bie ginnengt'
frönten Umfaffunggmauern nnb ber ©bortnrm unb brinne

fifet atg mobt gehütetes Steinob bag bebagtiche SBobnban

metcheg fich ber berühmte Sonbottiere für feine atten £ng

fetbft geplant unb gebaut hatte. Sticbtg fehlte ba ^n

behaglichen Sehen. Slinggum feböne grüne SJlatten, "
einer ©eite ber blaue ©ee, auf ber anbern bag tiebh®

Sleufetbat mit bem gtängenben Sriftenftocf atg Stbfchinp^
im Snnern fübte ©änge unb ©äte für beu ©ommer n

getäfelte marme SBobn« unb ©ebtafgiramer mit gemattt
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leistungsfähige Arbeiislosenversicherung überhaupt nicht durch-
sührbar.

Auch die Stadt Zürich hat sich in den letzten Jahren
mit der Frage der Arbeitslosenversicherung befaßt. In den

beiden verflossenen Wintern funktionierte dort eine vom
Stadtrat bezeichnete Arbeitslosenkommission, welche die Auf-
gäbe hatte, den Arbeitslosen Hilfe zu bringen. Sie hatte
die Weisung, die Unterstützung auf solche Arbeitslose zu
beschränken, welche seit dem 1. Juli des letzten Jahres in
der Stadt die Niederlassung haben, dabei die Arbeiter
schweizerischer Herkunft besonders zu berücksichtigen, die

Würdigkeit des Gesuchstellers zu prüfen und Unterstützung
in der Regel in Naturalform zu verabreichen.

Im Winter 1894/95 wurden von der Arbeitslosenkom-
Mission über Fr. 800V an Arbeitslose verabfolgt, für
Suppenabgabe allein Fr. 4798. 95. Gutscheine für Lebens-
Mittel zc. wurden im Betrage von zusammen Fr. 2182. 80
ausgestellt; Gutscheine für Mietzinsbeträge und Schlafgelder
zusammen Fr. 1083. 80.

Ferner wurden direkt an der Stadtkasse für Arbeitslohn
Rechnungen im Gesamtbetrage von Fr. 743. 85 eingelöst.
Die Betriebskosten betrugen Fr. 1083, so daß im ganzen
für die Arbeitslosen Fr. 10,121.28 ausgegeben wurden.

An diese Kosten trug die städtische Finanzverwaltung
Fr. 6500 bei. Das übrige wurde durch freiwillige Gaben
gedeckt. Von Seite der Arbeiter wurden keine Beiträge
geleistet. Die Maßnahmen der Stadt Zürich gegenüber der

Arbeitslosigkeit tragen also vollständig den Charakter der

Armenunterstützung an sich und sind ein bloßer Notbehelf.
Der Stadtrat hat denn auch am 10. Januar 1895

beschlossen, es solle eine Vorlage ausgearbeitet werden be-

treffend die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit auf Grund
der obligatorischen Versicherung.

Den ersten Versuch, die Arbeitslosenversicherung durch
die Gesetzgebung auf einer breitern Grundlage einzuführen,
hat der Kanton St. Gallen gemacht.

Das am 10. Mai 1894 erlassene und seit dem 25.
Juni desselben in Kraft bestehende Gesetz berechtigt die poli-
tischen Gemeinden, entweder für sich allein oder in Ver-
bindung mit andern Gemeinden durch Beschluß der politischen
Bürgergemeinde die Versicherung gegen die Folgen der

Arbeitslosigkeit für alle Lohnarbeiter, deren täglicher Verdienst
Fr. 5 nicht übersteigt, obligatorisch zu erklären. Arbeiter,
die einen höhern Lohn beziehen, können freiwillig beitreten;
Arbeiter, die einen geringern Lohn haben, sind befreit, wenn
sie einer andern Kasse von derselben Leistungsfähigkeit an-
gehören.

Der wöchentliche Beitrag der Arbeiter soll nicht mehr als
30 Rappen betragen. Nur unverschuldete Arbeitslosigkeit
berechtigt zur Unterstützung, und der Arbeitslose muß min-
destens sechs Monate die Beiträge bezahlt haben. Die
Verwaltung ist einer Kommission von mindestens fünf
Mitgliedern zu übertragen, in welcher die Versicherten ihren
Leistungen entsprechend vertreten sein sollen.

Mit der Kasse ist der Arbeitsnachweis zu verbinden.
Die Gemeinden sollen jährliche Zuschüsse bis zu Fr. 2 per
Mitglied und der Staat einen jeweilen im Budgel festzu-
setzenden Beitrag leisten. Auch ein Bundesbeitrag ist vor-
gesehen. Ein allfälliges Defizit ist zur Hälfte von den

Gemeinden zu decken.

Daß die Arbeitgeber ganz von der Versicherungsanstalt
ausgeschlossen werden sollen, ist entschieden ein Fehler. Die
Arbeitgeber sollten zu einem mäßigen Beitrag beigezogen
und ihnen Gelegenheit geboten werden, ein Wort bei der
Versicherung mitzureden. Der Arbeitgeber hat ein Interesse
daran, daß die Arbeiter während der Arbeitslosigkeit unter-
stützt und dadurch in Zeiten der Krisis ihrem Beruf erhalten
bleiben. Auch soll der Arbeitgeber aus sozialpolitischen
Gründen an der Arbeitslosenversicherung interessiert werden.

Infolge seiner leitenden und disponierenden Stellung inner-

halb unserer Volkswirtschaft hat er es bis zu einem gewissen

Grad in seiner Macht, den Arbeitsmarkt direkt zu beeinflussen.

Muß er an die Lasten der Arbeitslosenversicherung verhält-

nismäßig beitragen, so liegt es nicht in seinem Interesse,

daß die Arbeitslosigkeit überHand nimmt und er wird sich

Mühe geben, auf dem Arbeitsmarkt nach der entgegengesetzten

Richtung einzuwirken. (Fortsetzung folgt.)

Das Schlößchen a pro bei Altdorf.
Die „Züricher Post" bringt aus der Feder von Landes-

museumsdirektor H. Angst die folgende hübsche Schilderung/
Das freundliche Altdorf, Hauptort des Kantons Un,

welches eine Zeit lang stark unter der stiefmütterlichen Be-

Handlung der Gotthardbahn gelitten hat, hat durch das

Tellmonument, welches am 27./28. August feierlich einge-

weiht worden ist, eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges

für Einheimische und Fremde erhalten. Die Eröffnung der

Klausenstraße in zwei Jahren dürfte Altdorf ebenfalls einen

Teil des verlorenen Verkehrs zurückbringen und eine weitere

Anziehungskraft sollte das wieder hergestellte Schlößchen

u ?ro, zwischen Flüclen und Altdorf gelegen, ausüben,

dessen Kollaudation kürzlich durch die Lokalbehörden und den

Vorstand der Gesellschaft für Erhaltung vaterländischer

Kunstdenkmäler (der gleichzeitig eidgenössische Kommission

ist) stattgefunden hat. Altdorf hat es in erster Linie seinein

Landammann und Ständerat Muheim zu verdanken, daß in

verhältnismäßig kurzer Zeit so viel gethan worden ist, uin

den Flecken seiner Vereinsamung zu entreißen und ihn>

neues Verkehrs- und geistiges Leben zuzuführen.
Das Schlößchen a ?ro ist ein befestigtes, mir Mauern

und Graben umgebenes Landhaus, das ein berühmter Urnec

Haudegen, der Oberst und Landammann Peter a ?ro, in

den Sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts, in der Nähe

des Klosters Seedorf und hart am See erbauen ließ. Nach

und nach war der originelle Bau, welcher nach dem Tods
seines Schöpfers mit dem großen Umgelände als Fidei-
kommiß, als eine Stiftung für verwaiste Kinder, in

öffentlichen Besitz überging, in Verfall geraten und in diese»!

Jahrhundert zum Miethaus für arme Leute herabgesunken,

welche im Winter die alten Decken und Täfer teilweise als

Heizmaterial benützten. Um die in ihrer Art einzige Anlage

vor dem gänzlichen Ruin zu bewahren, beschloß die Ver-

waltung des a Pro'schen Fideikommisses vor einigen Jahren
mit Hülse eines Bundesbeitrages von fünfzig Prozent dü

stilgerechte Restauration des Schlößchens an die Hand ^
nehmen. Die Arbeit wurde dem pietätvollen und bewährten

Wiederhersteller alter schweizerischer Baudenkmäler, Herrn

Architekt Oberst H. v. Segesser in Luzern, übertragen, der

sie in dem angesetzten Termin außen und innen zu Ende

führte.
Unter seiner Führung unterzogen die Delegierten der

interessierten Kreise, durch deren einmütiges Zusammenwirken
dem Lande ein merkwürdiger Profanbau erhalten worden

ist, das Schlößchen Dienstag den 30. Juli beim hellen

Sonnenschein einer eingehenden Besichtigung, deren Resulta

für den Architekten sowohl als für die Inspektoren ein

äußerst befriedigendes war. Durch den alten, frisch ausge.

grabenen Schloßgraben rauscht jetzt ein Bergbach mit Abflntz

nach dem See; trotzig und zierlich zugleich wie ein militärische

Spielzeug anzusehen, erheben sich dahinter die zinnenge'

krönten Umfassungsmauern und der Thorturm und drinne

sitzt als wohl gehütetes Kleinod das behagliche Wohnha»
welches sich der berühmte Kondottiere für seine alten Tag

selbst geplant und gebaut hatte. Nichts fehlte da Z".
behaglichen Leben. Ringsum schöne grüne Matten, "
einer Seite der blaue See, auf der andern das liebliw

Reußthal mit dem glänzenden Bristenstock als Abschluß
im Innern kühle Gänge und Säle für den Sommer u

getäfelte warme Wohn- und Schlafzimmer mit gemalte
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